
  

 
 
 
 

 

 

 
 

 

Der Stadtbote 


AMTSBLATT DER STADT WUPPERTAL Nr. 11/2010 
HERAUSGEBER: DER OBERBÜRGERMEISTER 12. Mai 2010 

Inhaltsverzeichnis Seite 
 Satzung der Stadt Wuppertal über eine Veränderungssperre für das 2 

Grundstück Samoastraße / Windhukstraße in Wuppertal-Oberbarmen 
 Bebauungsplan Nr. 1132 – Vogelsangstraße /Wilhelm-Raabe-Weg 4 
 Bebauungsplan Nr. 811 – Mollenkotten – 2. Änderung 6 
 Flächennutzungsplanänderung Nr. 58 – Viktoriastraße – 8 
 Bebauungsplan Nr. 468 – Briller Viertel – 2. Änderung 10 
 Änderung der Satzung des Zweckverbandes Bergische Volkshochschule 12 
 Jahresabschluss des Zweckverbandes Bergische Volkshochschule für das 13 

Geschäftsjahr 2008 
 Aufgebote und Kraftloserklärungen von Sparkassenbüchern 14 
 Öffentliche Zustellungen 15 

Alle öffentlichen Bekanntmachungen finden sie kostenlos im Internet unter: 
http://wuppertal.de/bekanntmachungen. 

Stadtbote 11/2010 
           Seite 1

http://wuppertal.de/bekanntmachungen


 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

_________________________ 
 

 

 

 

 
_________________________ 

 

 
_________________________ 

 

Satzung der Stadt Wuppertal über eine Veränderungssperre für das Grundstück Samoastraße / 
Windhukstraße in Wuppertal-Oberbarmen 
vom: 29.04.2010 

Aufgrund der §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NW S. 666/SGV NRW 2023), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 30. Juni 2009 (GV NRW S. 380) in Verbindung mit den §§ 14 Abs. 1, 16 Abs. 1 und 
17 Abs. 2 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 
2004 (BGBI. I, S. 2414), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24.12.2008 (BGBl. I S. 3018), hat der 
Rat der Stadt Wuppertal am 15.03.2010 folgende Satzung erlassen: 

§ 1 

Die durch die Satzung der Stadt Wuppertal vom 05.05.2008 zur Sicherung der Bauleitplanung 
(Bebauungsplanes Nr. 1110 – Samoastraße -) erlassene Veränderungssperre für das Grundstück 
Samoastraße / Windhukstraße (Gemarkung Langerfeld, Flur 458, Flurstücke 121 und 219) wird um 
ein weiteres Jahr verlängert. 

§ 2 

Diese Satzung tritt am 20.05.2010 in Kraft. Sie tritt mit der Bekanntmachung des Bebauungs-planes, 
spätestens jedoch mit Ablauf des 20.05.2011 außer Kraft. 

Ich bestätige, dass 

-	 die Satzung ordnungsgemäß zustande gekommen ist, 

-	 alle vor der öffentlichen Bekanntmachung zu beachtenden Vorschriften eingehalten worden sind 
und 

-	 der Wortlaut der beiliegenden Satzungsausfertigung mit dem Ratsbeschluss übereinstimmt. 

Die vorstehende Satzung, die der Rat der Stadt in seiner Sitzung am 15.03.2010 beschlossen hat, 
wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
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Hinweis:
 

Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land 

Nordrhein-Westfalen kann gem. § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung gegen die vorstehende Satzung 
nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt, 

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Wuppertal vorher gerügt und dabei 
die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

Wuppertal, den 29.04.2010 

gez. 

Peter Jung 
Oberbürgermeister 
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Bekanntmachung von Bauleitplänen 

Öffentliche Auslegung von Bauleitplänen vom 20.05.2010 bis 23.06.2010 einschließlich 

Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen der Stadt Wuppertal hat in seiner 
Sitzung am 05.05.2010 die öffentliche Auslegung des nachstehend genannten Bebauungsplanes 
beschlossen. 

Bebauungsplan Nr. 1132 – Vogelsangstraße / Wilhelm-Raabe-Weg 

Geltungsbereich: Der Geltungsbereich umfasst eine Fläche, welche im Norden durch den Wilhelm-
Raabe-Weg, im Osten durch die Böschungskante des Vogelsangbaches, im Süden durch eine 
private Erschließungsstraße und im Westen durch die Vogelsangstraße begrenzt wird. 

Planungsziel: Entwicklung eines hochwertigen Wohnquartiers in attraktiver Lage. 

Der genannte Bebauungsplan liegt gemäß § 13 Abs. 2, Satz 2 des Baugesetzbuchs in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S.2414), zuletzt geändert durch Artikel 4G 
des Gesetzes vom 31.07.2009 (BGBl. I S. 2585), in dem angegebenen Zeitraum mit Begründung 
zur Einsichtnahme aus. Die Auslegung findet durch das Ressort Bauen und Wohnen im Rathaus 
Wuppertal-Barmen, Johannes-Rau-Platz 1, Rathaus-Neubau (Eingang Große Flurstraße), 5. 
Etage, im Zugangs-Bereich des Personenaufzugs, während der Dienststunden, und zwar montags 
bis donnerstags von 9:00 bis 15:00 Uhr und freitags von 9:00 bis 12:30 Uhr (Feiertage 
ausgenommen) statt. 

Stellungnahmen zu dem genannten Bebauungsplan können während der Zeit der öffentlichen 
Auslegung schriftlich oder mündlich im Ressort Bauen und Wohnen, Rathaus Wuppertal-Barmen, 
Johannes-Rau-Platz 1, Rathaus-Neubau (Eingang Große Flurstraße), 3. Etage, Zi. C 327, 
vorgebracht werden. Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der 
Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben. Des Weiteren ist ein Antrag nach 
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§ 47 VwGO (Normenkontrollverfahren) unzulässig, soweit mit ihm Einwendungen geltend gemacht 
werden, die während der öffentlichen Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, 
aber hätten geltend gemacht werden können. 

Das Bebauungsplanverfahren wird im beschleunigten Verfahren gem. § 13a BauGB durchgeführt. 
Von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, von dem Umweltbericht nach § 2a BauGB und 
der zusammenfassenden Erklärung gem. § 10 Abs. 4 BauGB wird abgesehen; das Monitoring 
gem. § 4c BauGB ist nicht anzuwenden. 

Wuppertal, den 06.05.10 
Der Oberbürgermeister 
i.V. 

gez. 

Meyer 
Beigeordneter 

Stadtbote 11/2010 
           Seite 5

http:06.05.10


 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bekanntmachung von Bauleitplänen 

Öffentliche Auslegung von Bauleitplänen vom 20.05.2010 bis 07.06.2010 einschließlich 

Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen der Stadt Wuppertal hat in seiner 
Sitzung am 05.05.2010 die Aufstellung und die öffentliche Auslegung des nachstehend genannten 
Bebauungsplanes beschlossen. 

Bebauungsplan Nr. 811 – Mollenkotten – 2. Änderung 

Geltungsbereich: Der Geltungsbereich umfasst eine Fläche zwischen der Stadtgrenze im Norden, 
der stadtbildwirksamen Fläche im Bereich der früheren Eisenbahnstrecke Wuppertal-Hattingen im 
Osten, der Straße Mollenkotten im Süden und der Waldfläche im Bereich des Weges 
Frielinghausen im Westen. Der Geltungsbereich wird im Süden um die zum Hotel bzw. zum 
Gesundheitszentrum gehörende Stellplatzanlage erweitert. 

Planungsziel: Umnutzung eines Golfhotels zum Gesundheitszentrum. 

Der genannte Bebauungsplan liegt gemäß § 13 Abs. 2, Satz 2 des Baugesetzbuchs in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S.2414), zuletzt geändert durch Artikel 4G 
des Gesetzes vom 31.07.2009 (BGBl. I S. 2585), in dem angegebenen Zeitraum mit Begründung 
zur Einsichtnahme aus. Die Auslegung findet durch das Ressort Bauen und Wohnen im Rathaus 
Wuppertal-Barmen, Johannes-Rau-Platz 1, Rathaus-Neubau (Eingang Große Flurstraße), 5. 
Etage, im Zugangs-Bereich des Personenaufzugs, während der Dienststunden, und zwar montags 
bis donnerstags von 9:00 bis 15:00 Uhr und freitags von 9:00 bis 12:30 Uhr (Feiertage 
ausgenommen) statt. 

Stellungnahmen zu dem genannten Bebauungsplan können während der Zeit der öffentlichen 
Auslegung schriftlich oder mündlich im Ressort Bauen und Wohnen, Rathaus Wuppertal-Barmen, 
Johannes-Rau-Platz 1, Rathaus-Neubau (Eingang Große Flurstraße), 3. Etage, Zi. C 327, 
vorgebracht werden. Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der 
Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben. Des Weiteren ist ein Antrag nach 
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§ 47 VwGO (Normenkontrollverfahren) unzulässig, soweit mit ihm Einwendungen geltend gemacht 
werden, die während der öffentlichen Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, 
aber hätten geltend gemacht werden können. 

Das Bebauungsplanverfahren wird im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB 
durchgeführt. Von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, von dem Umweltbericht nach § 2a
BauGB, von einer frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit im Sinne des § 3 Abs. 1 BauGB und 
von der zusammenfassenden Erklärung gemäß § 10 Abs. 4 BauGB wird abgesehen; das 
Monitoring gemäß § 4c BauGB ist nicht anzuwenden.. 

Der Flächennutzungsplan wird im Wege der Berichtigung unter der Nr. 60B gem. § 13a Abs. 
2 BauGB angepasst. 

Wuppertal, den 06.05.10 
Der Oberbürgermeister 
i.V. 

gez. 

Meyer 
Beigeordneter 
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Bekanntmachung von Bauleitplänen 

Öffentliche Auslegung von Bauleitplänen vom 20.05.2010 bis 23.06.2010 einschließlich 

Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen der Stadt Wuppertal hat in seiner 
Sitzung am 05.05.2010 die Aufstellung und die öffentliche Auslegung der nachstehend genannten 
Flächennutzungsplanänderung beschlossen. 

Flächennutzungsplanänderung Nr. 58 – Viktoriastraße 

Geltungsbereich: Der Geltungsbereich umfasst den Bereich des Spiel- und Bolzplatzes an der 
Viktoriastr./ Roonstr., sowie den Bereich des Paul- Alsberg- Platzes nördlich der Roonstraße. 

Planungsziel: Planungsrechtliche Sicherung des Spielplatzes Viktoriaplatz. 

Die genannte Flächennutzungsplanänderung liegt gemäß § 13 Abs. 2, Satz 2 des Baugesetzbuchs 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S.2414), zuletzt geändert durch 
Artikel 4G des Gesetzes vom 31.07.2009 (BGBl. I S. 2585), in dem angegebenen Zeitraum mit 
Begründung zur Einsichtnahme aus. Die Auslegung findet durch das Ressort Bauen und Wohnen 
im Rathaus Wuppertal-Barmen, Johannes-Rau-Platz 1, Rathaus-Neubau (Eingang Große 
Flurstraße), 5. Etage, im Zugangs-Bereich des Personenaufzugs, während der Dienststunden, und 
zwar montags bis donnerstags von 9:00 bis 15:00 Uhr und freitags von 9:00 bis 12:30 Uhr 
(Feiertage ausgenommen) statt. 
Stellungnahmen zu der genannten Flächennutzungsplanänderung können während der Zeit der 
öffentlichen Auslegung schriftlich oder mündlich im Ressort Bauen und Wohnen, Rathaus 
Wuppertal-Barmen, Johannes-Rau-Platz 1, Rathaus-Neubau (Eingang Große Flurstraße), 3. 
Etage, Zi. C 327, vorgebracht werden. Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei 
der Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben. Des Weiteren ist ein Antrag 
nach § 47 VwGO (Normenkontrollverfahren) unzulässig, soweit mit ihm Einwendungen geltend 
gemacht werden, die während der öffentlichen Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht 
wurden, aber hätten geltend gemacht werden können. 
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Das Verfahren wird nach den Regelungen des § 13 BauGB durchgeführt, auf eine frühzeitige
Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB und der Behörden gem. § 4 Abs. 1 BauGB 
wird verzichtet. Von einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, von dem Umweltbericht nach § 
2a BauGB, von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB sowie der zusammenfassenden 
Erklärung nach § 10 Abs. 4 BauGB wird abgesehen. Das Monitoring nach § 4c BauGB ist nicht 
anzuwenden. 

Wuppertal, den 06.05.10 
Der Oberbürgermeister 
i.V. 

gez. 

Meyer 
Beigeordneter 
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Bekanntmachung von Bauleitplänen 

Öffentliche Auslegung von Bauleitplänen vom 20.05.2010 bis 23.06.2010 einschließlich 

Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen der Stadt Wuppertal hat in seiner 
Sitzung am 05.05.2010 die öffentliche Auslegung des nachstehend genannten Bebauungsplanes 
beschlossen. 

Bebauungsplan Nr. 468 – Briller Viertel - 2. Änderung 

Geltungsbereich: Der Geltungsbereich der 2. Änderung umfasst den Bereich des Spiel- und 
Bolzplatzes an der Viktoriastr./ Roonstr., sowie den Bereich des Paul- Alsberg- Platzes nördlich 
der Roonstraße. 

Planungsziel: Planungsrechtliche Sicherung des Spielplatzes Viktoriaplatz. 

Der genannte Bebauungsplan liegt gemäß § 13 Abs. 2, Satz 2 des Baugesetzbuchs in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S.2414), zuletzt geändert durch Artikel 4G 
des Gesetzes vom 31.07.2009 (BGBl. I S. 2585), in dem angegebenen Zeitraum mit Begründung 
zur Einsichtnahme aus. Die Auslegung findet durch das Ressort Bauen und Wohnen im Rathaus 
Wuppertal-Barmen, Johannes-Rau-Platz 1, Rathaus-Neubau (Eingang Große Flurstraße), 5. 
Etage, im Zugangs-Bereich des Personenaufzugs, während der Dienststunden, und zwar montags 
bis donnerstags von 9:00 bis 15:00 Uhr und freitags von 9:00 bis 12:30 Uhr (Feiertage 
ausgenommen) statt. 

Stellungnahmen zu dem genannten Bebauungsplan können während der Zeit der öffentlichen 
Auslegung schriftlich oder mündlich im Ressort Bauen und Wohnen, Rathaus Wuppertal-Barmen, 
Johannes-Rau-Platz 1, Rathaus-Neubau (Eingang Große Flurstraße), 3. Etage, Zi. C 327, 
vorgebracht werden. Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der 
Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben. Des Weiteren ist ein Antrag nach 
§ 47 VwGO (Normenkontrollverfahren) unzulässig, soweit mit ihm Einwendungen geltend gemacht 
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werden, die während der öffentlichen Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, 
aber hätten geltend gemacht werden können. 

Das Verfahren wird nach den Regelungen des § 13 BauGB durchgeführt, auf eine frühzeitige
Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB und der Behörden gem. § 4 Abs. 1 BauGB 
wird verzichtet. Von einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, von dem Umweltbericht nach § 
2a BauGB, von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB sowie der zusammenfassenden 
Erklärung nach § 10 Abs. 4 BauGB wird abgesehen. Das Monitoring nach § 4c BauGB ist nicht 
anzuwenden. 

Wuppertal, den 06.05.10 
Der Oberbürgermeister 
i.V. 

gez. 

Meyer 
Beigeordneter 
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Änderung der Satzung des Zweckverbandes Bergische Volkshochschule 

Die von der Zweckverbandsversammlung am 26.2.2010 beschlossene Änderung der Satzung 
des Zweckverbandes Bergische Volkshochschule wurde im Amtsblatt für die 
Bezirksregierung Düsseldorf, Nr. 16, vom 29.04.2010 veröffentlicht.  

Gemäß § 11 Abs. 1 Satz 2 des Gesetzes über die kommunale Gemeinschaftsarbeit in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 1.10.1979 (GV NRW Seite 621/ SGV NRW 202), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 12.5.2009 (GV NRW Seite 298), weise ich auf diese 
Veröffentlichung hin. 

Solingen, 29.4.2010 
Der Zweckverbandsvorsteher 
Ernst Schneider 
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Jahresabschluss des Zweckverbandes Bergische Volkshochschule 
für das Geschäftsjahr 2008 

Der Jahresabschluss 2007 des Zweckverbandes Bergische Volkshochschule wurde im 
Amtsblatt für die Bezirksregierung Düsseldorf, Nr. 15, vom 22.04.2010 veröffentlicht.  

Jahresabschluss und Lagebericht 2008 werden bis zur Feststellung des folgenden 
Jahresabschlusses zur Einsichtnahme bei der Bergischen Volkshochschule, Birkenweiher 66, 
42651 Solingen zur Verfügung gehalten. 

Solingen, 29.4.2010 
Der Zweckverbandsvorsteher 
Ernst Schneider 
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Aufgebote und Kraftloserklärungen von Sparkassenbüchern 

Einleitung von Aufgebotsverfahren und Kraftloserklärungen über in Verlust geratene 
Sparkassenbücher 

1. Aufgebote 

Aufgebot vom Sparkassenbuch 

Nr. 3437335627 
Nr. 3010089898 

Der Inhaber des Sparkassenbuches wird aufgefordert, seine Rechte unter Vorlage des 
Sparkassenbuches binnen drei Monaten anzumelden, da anderenfalls das Sparkassenbuch für 
kraftlos erklärt wird. Die dreimonatige Frist zur Anmeldung der Rechte beginnt mit dem Tag 
der Veröffentlichung im Kassenraum der Hauptstelle Wuppertal-Elberfeld. 

Wuppertal, den 06.05.2010 	 STADTSPARKASSE WUPPERTAL 
Der Vorstand 

2. Kraftloserklärungen 

Kraftloserklärungen vom Sparkassenbuch 

Nr. 3010961427 
Nr. 3411336278 
Nr. 3011002775 
Nr. 3448239164 

Wuppertal, den 06.05.2010 	 STADTSPARKASSE WUPPERTAL 
Der Vorstand 
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42103 Wuppertal, und im Rathaus Barmen, Johannes-Rau-Platz 1, 42269 Wuppertal, erhältlich. 

Jahresbezugspreis: 100,00 EURO (einschließlich MwSt. und Postzustellungsgebühr) 

Internet und Newsletter-Bestellung: http://www.wuppertal.de/bekanntmachungen 


Stadtbote 11/2010 
           Seite 40

http://www.wuppertal.de/bekanntmachungen
mailto:bekanntmachungen@stadt.wuppertal.de



